
Anregungen für die „Betroffenheit der Bürger“ 

bei der Ausweitung des Steinbruchs am Heuberg: 

 

 Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 35 Bauen im Außenbereich 

 (3) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben  
 
1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht, 
2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht, 
3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird, 
4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, für 

Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit oder für 
sonstige Aufgaben erfordert, 

5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des 
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren 
Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirtschaft 
oder den Hochwasserschutz gefährdet, 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt 
oder 

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört. 
 

Raumbedeutsame Vorhaben dürfen den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen; 

öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen Vorhaben nach Absatz 1 nicht entgegen, 

soweit die Belange bei der Darstellung dieser Vorhaben als Ziele der Raumordnung 

abgewogen worden sind. Öffentliche Belange stehen einem Vorhaben nach Absatz 1 

Nummer 2 bis 6 in der Regel auch dann entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im 

Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle 

erfolgt ist. 
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